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Vertragsbedingungen 
Daniela & Martin Perren, Triftweg 5, CH-3920 Zermatt  

1. Vertragsabschluss, Zahlungsbedingungen 

Der Vertrag zwischen dem Mieter und Vermieter ist abgeschlossen, wenn der Mieter seine Kreditkarten-Angaben 
als Reservationsgarantie nennt oder die vereinbarte Anzahlung leistet. Trifft die Anzahlung nicht bis zum 
vereinbarten Termin beim Vermieter ein, so kann dieser, ohne weitere Ankündigung und ohne ersatzpflichtig zu 
werden, das Objekt anderweitig vermieten. 

2. Nebenkosten 

Die Nebenkosten (wie Strom, Gas, Heizung usw.) sind im Mietpreis inbegriffen, es sei denn, sie werden 
ausdrücklich ausgewiesen. Nicht im Mietpreis inbegriffene Nebenkosten werden am Mietende abgerechnet und 
sind vor der Abreise zu bezahlen. Staatliche Abgaben wie Kurtaxen sind in der Regel nicht im Mietpreis enthalten.  

3. Übergabe des Mietobjektes; Beanstandungen 

Das Mietobjekt wird dem Mieter in sauberem und vertragsgemässem Zustand übergeben. Sollten bei der 
Übergabe Mängel vorhanden oder das Inventar unvollständig sein, so hat der Mieter dies unverzüglich beim 
Vermieter zu rügen. Andernfalls gilt das Mietobjekt als in einwandfreiem Zustand übergeben.  
Sollte der Mieter das Objekt verspätet oder gar nicht übernehmen, bleibt der gesamte Mietpreis geschuldet. 

4. Sorgfältiger Gebrauch 

Der Mieter verpflichtet sich, das Mietobjekt mit Sorgfalt zu benützen, die Hausordnung einzuhalten und Rücksicht 
gegenüber den anderen Hausbewohnern und Nachbarn zu nehmen. Bei allfälligen Schäden usw. ist der Vermieter 
umgehend zu informieren. Das Mietobjekt darf höchstens mit der im Vertrag aufgeführten Anzahl Personen 
belegt werden. 
Untermiete ist nicht erlaubt. 
Der Mieter ist dafür besorgt, dass die Mitbewohner den Verpflichtungen dieses Vertrages nachkommen. 
Verstösst der Mieter oder Mitbewohner in krasser Weise gegen die Verpflichtungen des sorgfältigen Gebrauchs 
oder wird die Wohnung mit mehr als der vertraglich vereinbarten Anzahl Personen belegt, kann der Vermieter den 
Vertrag frist- und entschädigungslos auflösen.  

5. Rückgabe des Mietobjektes 

Das Mietobjekt ist termingerecht und in ordentlichem Zustand samt Inventar zurückzugeben, das heisst, das 
Geschirr ist abgewaschen, der Abfall/Zeitungen/Glas ist entsorgt. Für Beschädigungen und fehlendes Inventar ist 
der Mieter ersatzpflichtig. 

6. Annullierung 

Der Mieter kann jederzeit vom Vertrag unter folgenden Bedingungen zurücktreten: 

Frist und Konditionen: 
 

Vom 14. Dezember  bis zum 21. April   Vom 22. April bis 13. Dezember  
Stornierung bis 60 Tage vor Anreise: kostenlos Stornierung bis 15 Tage vor Anreise: kostenlos 
Stornierung 59 bis 31 Tage vor Anreise: 50% des Mietzinses Stornierung 14 bis 0 Tage vor Anreise: 100% des Mietzinses 
Stornierung 30 bis 0 Tage vor Anreise: 100% des Mietzinses 

Bei vorzeitigem Mietabbruch bleibt der gesamte Mietzins geschuldet. 

7. Reservation / Vertrag 

Der Vermieter steht für eine ordnungsgemässe Reservation und vertragskonforme Erfüllung des Vertrages ein. 

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Schweizerisches Recht ist anwendbar. Als ausschliesslicher Gerichtsstand wird der Ort des Mietobjektes 
vereinbart. 
Wo dieser Vertrag keine besonderen Bestimmungen enthält, gelten die Artikel 253 bis 274 des Schweizerischen 
Obligationenrechtes. 


